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Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken e. V. angeschlossen. 

Grundregeln für die Beziehung zwischen Kunde und Bank

1	 Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäftsbedingungen  
und der Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen

(1)	 Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen 
dem Kunden und den inländischen Geschäftsstellen der Bank (im Folgenden Bank genannt). 
Daneben gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen (z. B. für das Wertpapiergeschäft, den Zah-
lungsverkehr und für den Sparverkehr) Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzun-
gen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; sie werden bei der Kontoeröff-
nung oder bei Erteilung eines Auftrags mit dem Kunden vereinbart. Unterhält der Kunde auch 
Geschäftsverbindungen zu ausländischen Geschäftsstellen, sichert das Pfandrecht der Bank 
(Nr. 14 dieser Geschäftsbedingungen) auch die Ansprüche dieser ausländischen Geschäfts-
stellen.

(2)	 Änderungen
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen werden dem Kunden 
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform 
angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektro-
nischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das OnlineBanking), können die Änderungen 
auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn 
er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ände-
rungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen von Bedingungen zu Zahlungsdiensten (z. B. Überweisungs-
bedingungen) angeboten, kann er den von der Änderung betroffenen Zahlungsdiensterahmen-
vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos 
und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen.

2	 Bankgeheimnis und Bankauskunft
(1)	 Bankgeheimnis
Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen ver-
pflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis). Informationen über den Kunden 
darf die Bank nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde 
eingewilligt hat oder die Bank zur Erteilung einer Bankauskunft befugt ist.

(2)	 Bankauskunft
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und Bemerkungen über die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, seine Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit; 
betragsmäßige Angaben über Kontostände, Sparguthaben, Depot- oder sonstige der Bank 
anvertraute Vermögenswerte sowie Angaben über die Höhe von Kreditinanspruchnahmen 
werden nicht gemacht.

(3)	 Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft
Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregister eingetragene Kaufleute 
Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich die Anfrage auf ihre geschäftliche Tätigkeit bezieht. Die 
Bank erteilt jedoch keine Auskünfte, wenn ihr eine anders lautende Weisung des Kunden vor-
liegt. Bankauskünfte über andere Personen, insbesondere über Privatkunden und Vereinigun-
gen erteilt die Bank nur dann, wenn diese generell oder im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt 
haben. Eine Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse an 
der gewünschten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund zu der Annahme besteht, 
dass schutzwürdige Belange des Kunden der Auskunftserteilung entgegenstehen.

(4)	 Empfänger von Bankauskünften
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen Kreditinstituten für deren 
Zwecke oder die ihrer Kunden.

3	 Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden
(1)	 Haftungsgrundsätze
Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter 
und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonder-
bedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas Abwei-

chendes regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten 
(z. B. durch Verletzung der in Nr. 11 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten Mitwirkungs-
pflichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen 
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2)	 Weitergeleitete Aufträge
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgeführt wird, dass die 
Bank einen Dritten mit der weiteren Erledigung betraut, erfüllt die Bank den Auftrag dadurch, 
dass sie ihn im eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies 
betrifft z. B. die Einholung von Bankauskünften bei anderen Kreditinstituten oder die Verwah-
rung und Verwaltung von Wertpapieren im Ausland. In diesen Fällen beschränkt sich die Haf-
tung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des Dritten.

(3)	 Störung des Betriebs
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereig-
nisse oder durch sonstige von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse (z. B. Streik, Aussperrung, 
Verkehrsstörung, Verfügungen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten.

4	 Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden
Der Kunde kann gegen Forderungen der Bank nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbe-
stritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

5	 Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden
Nach dem Tod des Kunden kann die Bank zur Klärung der Verfügungsberechtigung die Vor-
legung eines Erbscheins, eines Testamentsvollstreckerzeugnisses oder weiterer hierfür not-
wendiger Unterlagen verlangen; fremdsprachige Urkunden sind auf Verlangen der Bank in 
deutscher Übersetzung vorzulegen. Die Bank kann auf die Vorlage eines Erbscheins oder eines 
Testamentsvollstreckerzeugnisses verzichten, wenn ihr eine Ausfertigung oder eine beglaubig-
te Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungs-
niederschrift vorgelegt wird. Die Bank darf denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvoll-
strecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit 
befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass der dort 
Genannte (z. B. nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsbe-
rechtigt ist, oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

6	 Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei kaufmännischen  
und öffentlich-rechtlichen Kunden

(1)	 Geltung deutschen Rechts
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt deutsches Recht.

(2)	 Gerichtsstand für Inlandskunden
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung dem Betriebe seines 
Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank diesen Kunden an dem für die kontoführende 
Stelle zuständigen Gericht oder bei einem anderen zuständigen Gericht verklagen; dasselbe 
gilt für eine juristische Person des öffentlichen Rechts und für öffentlich-rechtliche Sonder-
vermögen. Die Bank selbst kann von diesen Kunden nur an dem für die kontoführende Stelle 
zuständigen Gericht verklagt werden.

(3)	 Gerichtsstand für Auslandskunden
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland eine vergleichbare 
gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für ausländische Institutionen, die mit inländischen juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts oder mit einem inländischen öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen vergleichbar sind.

Kontoführung

7	 Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten  
(Konten in laufender Rechnung)

(1)	 Erteilung der Rechnungsabschlüsse
Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, 
jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsabschluss; dabei werden die in die-
sem Zeitraum entstandenen beiderseitigen Ansprüche (einschließlich der Zinsen und Entgelte 
der Bank) verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus der Verrechnung ergibt, nach 
Nr. 12 dieser Geschäftsbedingungen oder nach der mit dem Kunden anderweitig getroffenen 
Vereinbarung Zinsen berechnen.

(2)	 Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Rechnungsabschlusses hat 
der Kunde spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach dessen Zugang zu erheben; macht 
er seine Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-
Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Auf diese 
Folge wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders hinweisen. Der Kunde 
kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann 
aber beweisen, dass zu Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht 
erteilt wurde.
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8	 Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank
(1)	 Vor Rechnungsabschluss
Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (z. B. wegen einer falschen Kontonummer) 
darf die Bank bis zum nächsten Rechnungsabschluss durch eine Belastungsbuchung rückgän-
gig machen, soweit ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zusteht (Stornobuchung). 
Der Kunde kann in diesem Fall gegen die Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in Höhe 
der Gutschrift bereits verfügt hat.

(2)	 Nach Rechnungsabschluss
Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungsabschluss fest und steht 
ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zu, so wird sie in Höhe ihres Anspruchs sein 
Konto belasten (Berichtigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungsbuchung 
Einwendungen, so wird die Bank den Betrag dem Konto wieder gutschreiben und ihren Rück-
zahlungsanspruch gesondert geltend machen.

(3)	 Information des Kunden; Zinsberechnung
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden unverzüglich unterrich-
ten. Die Buchungen nimmt die Bank hinsichtlich der Zinsberechnung rückwirkend zu dem Tag 
vor, an dem die fehlerhafte Buchung durchgeführt wurde.

9	 Einzugsaufträge
(1)	 Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon vor ihrer Einlösung gut, 
geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Einlösung, und zwar auch dann, wenn diese bei der 
Bank selbst zahlbar sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem Auftrag ein, von einem Zah-
lungspflichtigen einen Forderungsbetrag zu beschaffen (z. B. Zinsscheine), und erteilt die Bank 
über den Betrag eine Gutschrift, so steht diese unter dem Vorbehalt, dass die Bank den Betrag 
erhält. Der Vorbehalt gilt auch dann, wenn die Schecks, Lastschriften und anderen Papiere bei 
der Bank selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst oder erhält 
die Bank den Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift 
rückgängig. Dies geschieht unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss 
erteilt wurde.

(2)	 Einlösung von Lastschriften und vom Kunden ausgestellter Schecks
Einzugsermächtigungs- und Abbuchungsauftragslastschriften sowie Schecks sind eingelöst, 
wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornah-
me rückgängig gemacht wird. Für Lastschriften aus anderen Verfahren gelten die Einlösungs-
regeln in den hierfür vereinbarten Sonderbedingungen. Barschecks sind bereits mit Zahlung 
an den Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn die Bank im 
Einzelfall eine Bezahltmeldung absendet. Schecks, die über die Abrechnungsstelle der Bun-
desbank vorgelegt werden, sind eingelöst, wenn sie nicht bis zu dem von der Bundesbank 
festgesetzten Zeitpunkt zurückgegeben werden.

10	 Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei Fremdwährungskonten
(1)	 Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten
Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den Kunden und Verfügungen 
des Kunden in fremder Währung bargeldlos abzuwickeln. Verfügungen über Guthaben auf 
Fremdwährungskonten (z. B. durch Überweisungen zulasten des Fremdwährungsguthabens) 
werden unter Einschaltung von Banken im Heimatland der Währung abgewickelt, wenn sie 
die Bank nicht vollständig innerhalb des eigenen Hauses ausführt.

(2)	 Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem Kunden
Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (z. B. ein Devisentermingeschäft) ab, aus dem 
sie die Verschaffung eines Betrags in fremder Währung schuldet, wird sie ihre Fremdwährungs-
verbindlichkeit durch Gutschrift auf dem Konto des Kunden in dieser Währung erfüllen, sofern 
nicht etwas anderes vereinbart ist.

(3)	 Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die Bank
Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zulasten eines Fremdwährungs-
guthabens (Absatz 1) oder zur Erfüllung einer Fremdwährungsverbindlichkeit (Absatz 2) ist 
in dem Umfang und so lange ausgesetzt, wie die Bank in der Währung, auf die das Fremd-
währungsguthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen politisch bedingter Maßnahmen 
oder Ereignisse im Lande dieser Währung nicht oder nur eingeschränkt verfügen kann. In dem 
Umfang und solange diese Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist die Bank auch nicht zu 
einer Erfüllung an einem anderen Ort außerhalb des Landes der Währung, in einer anderen 
Währung (auch nicht in Euro) oder durch Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Verpflich-
tung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zulasten eines Fremdwährungsguthabens ist 
dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie die Bank vollständig im eigenen Haus ausführen kann. 
Das Recht des Kunden und der Bank, fällige gegenseitige Forderungen in derselben Währung 
miteinander zu verrechnen, bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt.

(4)	 Wechselkurs
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“. Bei Zahlungsdiensten gilt ergänzend der Zahlungsdiensterahmen-
vertrag.

Mitwirkungspflichten des Kunden

11	 Mitwirkungspflichten des Kunden
(1)	 Mitteilung von Änderungen
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich, dass der Kunde 
der Bank Änderungen seines Namens und seiner Anschrift sowie das Erlöschen oder die Ände-

rung einer gegenüber der Bank erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht) 
unverzüglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht 
in ein öffentliches Register (z. B. in das Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder 
ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird. Darüber hinaus können sich weitergehende 
gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwäschegesetz, ergeben.

(2)	 Klarheit von Aufträgen
Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeutig formulierte Aufträ-
ge können Rückfragen zur Folge haben, die zu Verzögerungen führen können. Vor allem hat 
der Kunde bei Aufträgen auf die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere 
der Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN2 und BIC3, sowie der Währung zu achten. Ände-
rungen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche gekennzeichnet 
sein.

(3)	 Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung eines Auftrags
Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags besondere Eile für nötig, hat er dies der 
Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Aufträgen muss dies außerhalb des 
Formulars erfolgen.

(4)	 Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- und Erträgnisaufstellungen, 
sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen sowie Informationen über 
erwartete Zahlungen und Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüg-
lich zu überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben.

(5)	 Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen
Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem Kunden nicht zugehen, muss er die 
Bank unverzüglich benachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Aus-
bleiben anderer Mitteilungen, deren Eingang der Kunde erwartet (Wertpapierabrechnungen, 
Kontoauszüge nach der Ausführung von Aufträgen des Kunden oder über Zahlungen, die der 
Kunde erwartet).

Kosten der Bankdienstleistungen

12	 Zinsen, Entgelte und Auslagen
(1)	 Zinsen und Entgelte im Privatkundengeschäft
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die im Privatkundengeschäft üblichen Kredite und Leis-
tungen ergibt sich aus dem „Preisaushang – Regelsätze im standardisierten Privatkundenge-
schäft“ und ergänzend aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Wenn ein Kunde einen 
dort aufgeführten Kredit oder eine dort aufgeführte Leistung in Anspruch nimmt und dabei 
keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im „Preis-
aushang“ oder „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zinsen und Entgelte. Für die 
Vergütung der darin nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Kunden oder in dessen 
mutmaßlichem Interesse erbracht werden und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen 
eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, 
die gesetzlichen Vorschriften.

(2)	 Zinsen und Entgelte außerhalb des Privatkundengeschäfts
Außerhalb des Privatkundengeschäfts bestimmt die Bank, wenn keine andere Vereinbarung 
getroffen ist, die Höhe von Zinsen und Entgelten nach billigem Ermessen (§ 315 des Bürger-
lichen Gesetzbuches).

(3)	 Nicht entgeltfähige Leistung
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder aufgrund einer vertragli-
chen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank 
kein Entgelt berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe der 
gesetzlichen Regelung erhoben.

(4)	 Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht des Kunden bei Erhöhung
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zinssatz erfolgt aufgrund der 
jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem Kunden. Die Bank wird dem Kunden Änderungen 
von Zinsen mitteilen. Bei einer Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, 
die davon betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von sechs Wochen nach der Bekanntgabe 
der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. Kündigt der Kunde, so werden die erhöh-
ten Zinsen für die gekündigte Kreditvereinbarung nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur 
Abwicklung eine angemessene Frist einräumen.

(5)	 Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in Anspruch genommenen 
Leistungen

Änderungen von Entgelten für solche Leistungen, die vom Kunden im Rahmen der Geschäfts-
verbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch genommen werden (z. B. Konto- und Depot-
führung) werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Online-
Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung 
des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Änderung angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn 
die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Werden dem Kunden die Änderungen ange-
boten, kann er den von der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündi-

1	 Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.

2	 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer). 
3	 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).
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gungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Kündigt der Kunde, wird 
das geänderte Entgelt für die gekündigte Geschäftsbeziehung nicht zugrunde gelegt.

(6)	 Auslagen
Die Bank ist berechtigt, dem Kunden Auslagen in Rechnung zu stellen, die anfallen, wenn 
die Bank in seinem Auftrag oder seinem mutmaßlichen Interesse tätig wird (insbesondere für 
Ferngespräche, Porti) oder wenn Sicherheiten bestellt, verwaltet, freigegeben oder verwertet 
werden (insbesondere Notarkosten, Lagergelder, Kosten der Bewachung von Sicherungsgut).

(7)	 Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdienstever-
trägen mit Verbrauchern für Zahlungen innerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR) in einer EWR-Währung

Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern für Zah-
lungen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)4 in einer EWR-Währung5 richten 
sich die Zinsen und die Kosten (Entgelte, Auslagen) nach den jeweiligen vertraglichen Verein-
barungen und Sonderbedingungen sowie ergänzend nach den gesetzlichen Vorschriften.

Sicherheiten für die Ansprüche der Bank gegen den Kunden

13	 Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
(1)	 Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten
Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung die Bestellung 
bankmäßiger Sicherheiten verlangen, und zwar auch dann, wenn die Ansprüche bedingt sind 
(z. B. Aufwendungsersatzanspruch wegen der Inanspruchnahme aus einer für den Kunden 
übernommenen Bürgschaft). Hat der Kunde gegenüber der Bank eine Haftung für Verbindlich-
keiten eines anderen Kunden der Bank übernommen (z. B. als Bürge), so besteht für die Bank 
ein Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten im Hinblick auf die aus der 
Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.

(2)	 Veränderungen des Risikos
Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kunden zunächst ganz oder teil-
weise davon abgesehen, die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten zu verlangen, kann 
sie auch später noch eine Besicherung fordern. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Umstän-
de eintreten oder bekannt werden, die eine erhöhte Risikobewertung der Ansprüche gegen den 
Kunden rechtfertigen. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn
•	 sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig verändert haben oder sich zu 

verändern drohen oder
•	 sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert haben oder zu verschlechtern 

drohen.

Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdrücklich vereinbart ist, dass der 
Kunde keine oder ausschließlich im Einzelnen benannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei 
Verbraucherdarlehensverträgen besteht ein Anspruch auf die Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben sind; wenn der Nettokre-
ditbetrag 75.000 Euro übersteigt, besteht der Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung auch 
dann, wenn der Kreditvertrag keine oder keine abschließenden Angaben über Sicherheiten 
enthält.

(3)	 Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank eine angemessene Frist 
einräumen. Beabsichtigt die Bank, von ihrem Recht zur fristlosen Kündigung nach Nr. 19 
Absatz 3 dieser Geschäftsbedingungen Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner Verpflich-
tung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nicht fristgerecht nachkommt, wird sie 
ihn zuvor hierauf hinweisen.

14	 Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank
(1)	 Einigung über das Pfandrecht
Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank ein Pfandrecht an den Wert-
papieren und Sachen erwirbt, an denen eine inländische Geschäftsstelle im bankmäßigen 
Geschäftsverkehr Besitz erlangt hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht 
auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank aus der bankmäßigen Geschäftsver-
bindung zustehen oder künftig zustehen werden (z. B. Kontoguthaben).

(2)	 Gesicherte Ansprüche
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten Ansprüche, die 
der Bank mit ihren sämtlichen in- und ausländischen Geschäftsstellen aus der bankmäßigen 
Geschäftsverbindung gegen den Kunden zustehen. Hat der Kunde gegenüber der Bank eine 
Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank übernommen (z. B. als Bürge), 
so sichert das Pfandrecht die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer 
Fälligkeit.

(3)	 Ausnahmen vom Pfandrecht
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Verfügungsgewalt der Bank, 
dass sie nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden dürfen (z. B. Bareinzahlung zur 
Einlösung eines Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der Bank nicht auf diese Werte. Das-
selbe gilt für die von der Bank selbst ausgegebenen Genussrechte, für Ansprüche des Kunden 

gegen die Bank aus nachrangigen Verbindlichkeiten sowie für die Wertpapiere, die die Bank 
im Ausland für den Kunden verwahrt.

(4)	 Zins- und Gewinnanteilscheine
Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht berechtigt, die Heraus-
gabe der zu diesen Papieren gehörenden Zins- und Gewinnanteilscheine zu verlangen.

15	 Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und diskontierten Wechseln
(1)	 Sicherungsübereignung
Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und Wechseln im Zeitpunkt der 
Einreichung Sicherungseigentum. An diskontierten Wechseln erwirbt die Bank im Zeitpunkt des 
Wechselankaufs uneingeschränktes Eigentum; belastet sie diskontierte Wechsel dem Konto 
zurück, so verbleibt ihr das Sicherungseigentum an diesen Wechseln.

(2)	 Sicherungsabtretung
Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen auch die zugrunde liegenden 
Forderungen auf die Bank über; ein Forderungsübergang findet ferner statt, wenn andere Papie-
re zum Einzug eingereicht werden (z. B. Lastschriften, kaufmännische Handelspapiere).

(3)	 Zweckgebundene Einzugspapiere
Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, dass ihr Gegenwert nur für 
einen bestimmten Zweck verwendet werden darf, erstrecken sich die Sicherungsübereignung 
und die Sicherungsabtretung nicht auf diese Papiere.

(4)	 Gesicherte Ansprüche der Bank
Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Sicherung aller Ansprüche, 
die der Bank gegen den Kunden bei Einreichung von Einzugspapieren aus seinen Kontokor-
rentkonten zustehen oder die infolge der Rückbelastung nicht eingelöster Einzugspapiere oder 
diskontierter Wechsel entstehen. Auf Anforderung des Kunden nimmt die Bank eine Rücküber-
tragung des Sicherungseigentums an den Papieren und der auf sie übergegangenen Forderun-
gen an den Kunden vor, falls ihr im Zeitpunkt der Anforderung keine zu sichernden Ansprüche 
gegen den Kunden zustehen und sie ihn über den Gegenwert der Papiere vor deren endgültiger 
Bezahlung nicht verfügen lässt.

16	 Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Freigabeverpflichtung
(1)	 Deckungsgrenze
Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten so lange gel-
tend machen, bis der realisierbare Wert aller Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Ansprüche 
aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung (Deckungsgrenze) entspricht.

(2)	 Freigabe
Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht nur vorübergehend 
übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, 
und zwar in Höhe des die Deckungsgrenze übersteigenden Betrags; sie wird bei der Auswahl 
freizugebender Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten Siche-
rungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht 
nehmen. In diesem Rahmen ist die Bank auch verpflichtet, Aufträge des Kunden über die dem 
Pfandrecht unterliegenden Werte auszuführen (z. B. Verkauf von Wertpapieren, Auszahlung 
von Sparguthaben).

(3)	 Sondervereinbarungen
Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab als der realisierbare Wert 
oder ist eine andere Deckungsgrenze oder ist eine andere Grenze für die Freigabe von Sicher-
heiten vereinbart, so sind diese maßgeblich.

17	 Verwertung von Sicherheiten
(1)	 Wahlrecht der Bank
Wenn die Bank verwertet, hat sie unter mehreren Sicherheiten die Wahl. Sie wird bei der 
Verwertung und bei der Auswahl der zu verwertenden Sicherheiten auf die berechtigten Belan-
ge des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden 
Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen.

(2)	 Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht
Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die Bank dem Kunden über 
den Erlös eine Gutschrift erteilen, die als Rechnung für die Lieferung der als Sicherheit dienen-
den Sache gilt und den Voraussetzungen des Umsatzsteuerrechts entspricht.

Kündigung

18	 Kündigungsrechte des Kunden
(1)	 Jederzeitiges Kündigungsrecht
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbeziehungen (z. B. 
den Scheckvertrag), für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung 
vereinbart ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.

(2)	 Kündigung aus wichtigem Grund
Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende Kündigungsregelung 
vereinbart, kann eine fristlose Kündigung nur dann ausgesprochen werden, wenn hierfür ein 
wichtiger Grund vorliegt, der es dem Kunden, auch unter Berücksichtigung der berechtigten 
Belange der Bank, unzumutbar werden lässt, die Geschäftsbeziehung fortzusetzen.

(3)	 Gesetzliche Kündigungsrechte
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

4	 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die 
Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen. 

5	 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund, Bulgarische Lew, Dänische Krone, 
Estnische Krone, Isländische Krone, Lettische Lats, Litauische Litas, Norwegische Krone, Polnische Zloty, 
Rumänische Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarische Forint.
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Sonderbedingungen  
für den Lastschriftverkehr

Die Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr unterscheiden die folgenden vier Verfahren:
•	 Abschnitt A.: „Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungsverfahren“
•	 Abschnitt B.: „Zahlungen mittels Lastschrift im Abbuchungsauftragsverfahren“
•	 Abschnitt C.: „Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren“
•	 Abschnitt D.: „Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren“

Die Abschnitte A., B. und C. gelten für alle Kunden. Der Abschnitt D. gilt nur für Kunden, die 
keine Verbraucher sind und ist hier nicht dargestellt.

A.	 Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungsverfahren

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels Einzugsermächtigungslastschrift 
über sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen.

1	 Allgemein
1.1	 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang zu Lasten des 
Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungsemp-
fänger angegeben wird. 

1.2	 Entgelte
1.2.1	 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt 
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Ände-
rungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, 
wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungs-wirkung wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese Geschäftsbeziehung 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und 
kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot beson-
ders hinweisen.

1.2.2	 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine Verbraucher sind, sind 
die Regelungen in Nummer 12 Absätze 1 bis 6 AGB-Banken maßgeblich.

1.3	 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wen-
den.

2	 Einzugsermächtigungslastschrift
2.1	 Allgemein
2.1.1	 Wesentliche Merkmale der Einzugsermächtigungslastschrift
Mit dem Einzugsermächtigungslastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank an einen 
Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro bewirken. Hierzu ermächtigt der Kunde den Zahlungs-
empfänger, Geldbeträge vom Konto des Kunden per Lastschriften einzuziehen (Einzugser-
mächtigung). Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er über 
seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.
Der Kunde autorisiert die Zahlung nachträglich durch Genehmigung der entsprechenden Last-
schriftbelastungsbuchung auf seinem Konto. Der Kunde kann der Belastungsbuchung aus einer 
Einzugsermächtigungslastschrift widersprechen, bis er sie genehmigt hat.

2.1.2	 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte Kontonummer und die Bankleitzahl der 
Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die 
Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der Einzugsermächtigungslastschrift ausschließlich 
auf Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank und die weiteren 
beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand der im Lastschrift-
datensatz vom Zahlungsempfänger als dessen Kundenkennung angegebenen Kontonummer 
und Bankleitzahl des Zahlungsempfängers aus.

2.2	 Einzug der Einzugsermächtigungslastschrift durch den Zahlungsempfänger
Der Zahlungsempfänger übermittelt die Einzugsermächtigungslastschrift unter Einschaltung 
seines Zahlungsdienstleisters an die Bank des Kunden als Zahlstelle. Der jeweilige Lastschrift-
betrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.

2.3	 Zahlungsvorgang aufgrund der Einzugsermächtigungslastschrift
2.3.1	 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
Eingehende Einzugsermächtigungslastschriften des Zahlungsempfängers werden mit dem 
vom Zahlungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Eine 

19	 Kündigungsrechte der Bank
(1)	 Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbeziehungen, für 
die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit 
unter Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist kündigen (z. B. den Scheckvertrag, der 
zur Nutzung von Scheckvordrucken berechtigt). Bei der Bemessung der Kündigungsfrist wird 
die Bank auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. Für die Kündigung eines 
Zahlungsdiensterahmenvertrages (z. B. laufendes Konto oder Kartenvertrag) und eines Depots 
beträgt die Kündigungsfrist mindestens zwei Monate.

(2)	 Kündigung unbefristeter Kredite
Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungs-
regelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündi-
gen. Die Bank wird bei der Ausübung dieses Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange 
des Kunden Rücksicht nehmen. Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die 
Kündigung eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe 
dieser Regelungen kündigen.

(3)	 Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder einzelner Geschäftsbezie-
hungen ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der der Bank deren Fortsetzung auch 
unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des Kunden unzumutbar werden lässt. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor,
•	 wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhältnisse gemacht hat, die 

für die Entscheidung der Bank über eine Kreditgewährung oder über andere mit Risiken für 
die Bank verbundenen Geschäfte (z. B. Aushändigung einer Zahlungskarte) von erheblicher 
Bedeutung waren, oder

•	 wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden oder der 
Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Rückzahlung 
des Darlehens oder die Erfüllung einer sonstigen Verbindlichkeit gegenüber der Bank auch 
unter Verwertung einer hierfür bestehenden Sicherheit gefährdet ist, oder

•	 wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten 
nach Nr. 13 Absatz 2 dieser Geschäftsbedingungen oder aufgrund einer sonstigen Verein-
barung nicht innerhalb der von der Bank gesetzten angemessenen Frist nachkommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist die Kündigung erst 
nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser 
Abmahnung zulässig, es sei denn, dies ist wegen der Besonderheiten des Einzelfalls (§ 323 Abs. 
2 und 3 BGB) entbehrlich.

(4)	 Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei Verzug
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung wegen Verzugs mit 
der Rückzahlung eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach Maß-
gabe dieser Regelungen kündigen.

(5)	 Abwicklung nach einer Kündigung
Im Fall einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem Kunden für die Abwicklung 
(insbesondere für die Rückzahlung eines Kredits) eine angemessene Frist einräumen, soweit 
nicht eine sofortige Erledigung erforderlich ist (z. B. bei der Kündigung des Scheckvertrags die 
Rückgabe der Scheckvordrucke).

20	 Sicherungseinrichtung
Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken e.V. angeschlossen. Die Bank ist befugt, der Sicherungseinrichtung oder 
einem von ihr Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Fassung Oktober 2009
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Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten Bankarbeitstag1 nach ihrer Vor-
nahme rückgängig gemacht (siehe Nummer A.2.3.2), wenn
•	 der Bank eine entgegenstehende Weisung des Kunden vorliegt,
•	 die vom Zahlungsempfänger angegebene Kontonummer des Zahlungspflichtigen und die 

Bankleitzahl keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen sind 
	 oder
•	 der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Guthaben auf seinem 

Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt; Teileinlösungen nimmt die Bank nicht 
vor.

2.3.2	 Einlösung von Einzugsermächtigungslastschriften
Einzugsermächtigungslastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem Kon-
to des Kunden nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag2 nach ihrer Vornahme rückgängig 
gemacht wird.

2.3.3	 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belas-
tungsbuchung oder Ablehnung  
der Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung (siehe Nummer 
A.2.3.1) oder die Ablehnung der Einlösung einer Einzugsermächtigungslastschrift (siehe Num-
mer A.2.3.2) wird die Bank den Kunden informieren. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die 
Gründe angeben.

2.3.4	 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank leitet den von ihr dem Konto des Kunden aufgrund der Einzugsermächtigungs-
lastschrift des Zahlungsempfängers belasteten Lastschriftbetrag dem Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers zu.

(2) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf dem für Kontoin-
formationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Häufigkeit.

2.4	 Nachträgliche Autorisierung der Zahlung durch Genehmigung der Lastschrift-
belastungsbuchung

Die Autorisierung der Zahlung durch den Kunden erfolgt nachträglich über die Genehmigung 
der entsprechenden Lastschriftbelastungsbuchung auf seinem Konto.
Hat der Kunde eine Belastungsbuchung aus einer Lastschrift, für die er dem Zahlungsempfänger 
eine Einzugsermächtigung erteilt hat, nicht schon genehmigt, so hat er Einwendungen gegen 
diese im Saldo des nächsten Rechnungsabschlusses enthaltene Belastungsbuchung spätestens 
vor Ablauf von sechs Wochen nach Zugang des Rechnungsabschlusses zu erheben. Macht er 
seine Einwendungen schriftlich geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-
Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung der Belastung. Auf 
diese Folge wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders hinweisen.

2.5	 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
2.5.1	 Erstattung bei Widerspruch gegen Lastschriftbelastungsbuchung
Widerspricht der Kunde einer noch nicht genehmigten Lastschriftbelastungsbuchung, ist die 
Bank verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag sowie 
etwaige Entgelte und Zinsen unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf 
den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung befunden hätte.

2.5.2	 Erstattung bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung von autori-
sierten Zahlungen

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Zahlung 
kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Lastschriftbe-
trages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag 
dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich 
ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte.

(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung 
derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht 
erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie 
das Konto des Kunden belastet hat.

(3) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen 
des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das Ergebnis unter-
richten.

2.5.3	 Schadensersatz
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Zahlung oder bei einer 
nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von 
den Nummern A.2.5.1 und A.2.5.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank 
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer 
von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat 
der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und 
Kunde den Schaden zu tragen haben.

1	 Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember. 
2	 Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungs-
grenze gilt nicht
•	 für nicht autorisierte Zahlungen,
•	 bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
•	 für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat,
	 und
•	 für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.5.4	 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind,  
bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten 
autorisierten Zahlungen oder nicht autorisierten Zahlungen

Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer A.2.5.2 und Schadensersatzansprü-
chen in Nummer A.2.5.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, neben etwaigen Ansprü-
chen aus Auftragsrecht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. 
BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
•	 Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlun-

gen oder nicht autorisierten Zahlungen kann der Kunde, der kein Verbraucher ist, von der 
Bank den Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Ver-
halten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen 
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

•	 Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Lastschriftbetrag zuzüg-
lich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich 
hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 
12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen 
hat.

2.5.5	 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern A.2.5.2 bis A.2.5.4 ist ausgeschlossen,
•	 wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbetrag ungekürzt 

beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist
	 oder
•	 soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungs-empfänger angegebenen 

fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. In diesem Fall 
kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung 
berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern A.2.5.1 bis A.2.5.4 und Einwendungen des Kunden 
gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht auto-
risierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate 
nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung 
hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die 
Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg 
spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls 
ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach 
Nummer A.2.5.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er 
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden 
Umstände
•	 auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank kei-

nen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten 
vermieden werden können

	 oder
•	 von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

B.	 Zahlungen mittels Lastschrift im Abbuchungsauftragsverfahren

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels Abbuchungsauftragslastschrift über 
sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen.

1	 Allgemein
1.1	 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang zu Lasten des 
Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungsemp-
fänger angegeben wird.

1.2	 Entgelte
1.2.1	 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt 
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Ände-
rungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, 
wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungs-wirkung wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese Geschäftsbeziehung 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und 
kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot beson-
ders hinweisen.
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(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten Bankarbeitstag3 nach 
ihrer Vornahme rückgängig gemacht (siehe Nummer B.2.4.2), wenn
•	 der Bank kein Abbuchungsauftrag gemäß Nummer B.2.2.1 vorliegt,
•	 der Abbuchungsauftrag gemäß Nummer B.2.2.2 vom Kunden widerrufen worden ist,
•	 der Bank eine Zurückweisung des Kunden gemäß Nummer B.2.2.3 zugegangen ist,
•	 die vom Zahlungsempfänger angegebene Kontonummer des Zahlungspflichtigen und die 

Bankleitzahl keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen sind,
	 oder
•	 der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Guthaben auf seinem 

Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt; Teileinlösungen nimmt die Bank nicht 
vor.

2.4.2	 Einlösung von Abbuchungsauftragslastschriften
Abbuchungsauftragslastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem Konto 
des Kunden nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag4 nach ihrer Vornahme rückgängig 
gemacht wird.

2.4.3	 Unterrichtung über Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belas-
tungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung (siehe Nummer 
B.2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung einer Abbuchungsauftragslastschrift (siehe 
Nummer B.2.4.2) wird die Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Num-
mer B.2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die Mög-
lichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ablehnung 
geführt haben, berichtigt werden können.
Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

2.4.4	 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des Kunden aufgrund 
der Abbuchungsauftragslastschrift des Zahlungsempfängers belastete Lastschriftbetrag spä-
testens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist 
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem Tag des Zugangs der Abbuchungsauftragslastschrift 
bei der Bank. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauffolgenden Geschäftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf dem für Kontoin-
formationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Häufigkeit.

2.5	 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer autorisierten Zahlung
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer Abbuchungsauftragslastschrift 
von der Bank keine Erstattung des seinem Konto belasteten Lastschriftbetrages verlangen. 
Ansprüche aus § 675x BGB sind ausgeschlossen.
Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten auto-
risierten Zahlung richten sich nach Nummer B.2.6.2.

2.6	 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
2.6.1	 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen den Kunden kei-
nen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von 
seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt sie das 
Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte 
Zahlung befunden hätte.

2.6.2	 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung von autorisierten 
Zahlungen

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Zahlung 
kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Lastschriftbe-
trages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag 
dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich 
ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. 

(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung 
derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht 
erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie 
das Konto des Kunden belastet hat.

(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers nach Ablauf der Ausführungsfrist gemäß Nummer B.2.4.4 eingegan-
gen ist (Verspätung), sind die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem 
Kunden durch die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach Nummer B.2.6.3, 
bei Kunden, die keine Verbraucher sind, nach Nummer B.2.6.4.

(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen 
des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das Ergebnis unter-
richten.

3	 Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.
4	 Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.

1.2.2	 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine Verbraucher sind, sind 
die Regelungen in Nummer 12 Absatz 1 bis 6 AGB-Banken maßgeblich.

1.3	 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wen-
den.

2	 Abbuchungsauftragslastschrift
2.1	 Allgemein
2.1.1	 Wesentliche Merkmale des Abbuchungsauftragslastschriftverfahrens
Mit dem Abbuchungsauftragslastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank an einen Zah-
lungsempfänger Zahlungen in Euro bewirken.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels Abbuchungsauftragslastschrift muss der Kunde
•	 vor dem Zahlungsvorgang den Zahlungsempfänger ermächtigen, Geldbeträge vom Konto 

des Kunden per Abbuchungsauftrags-lastschriften einzuziehen 
	 und
•	 die Bank unmittelbar anweisen, die Abbuchungsauftragslastschriften seinem Konto zu 

belasten und den Lastschriftbetrag an den Dienstleister des Zahlungsempfängers zu über-
mitteln (Abbuchungsauftrag).

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er über seinen Zah-
lungsdienstleister der Bank die Abbuchungsauftragslastschriften vorlegt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer Abbuchungsauftragslastschrift 
von der Bank keine Erstattung des seinem Konto belasteten Lastschriftbetrages verlangen.

2.1.2	 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte Kontonummer und die Bankleitzahl der 
Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die 
Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der Abbuchungsauftragslastschrift ausschließlich 
auf Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank und die weiteren 
beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand der im Lastschrift-
datensatz vom Zahlungsempfänger als dessen Kundenkennung angegebenen Kontonummer 
und Bankleitzahl aus.

2.2	 Abbuchungsauftrag
2.2.1	 Erteilung des Abbuchungsauftrags
Der Kunde autorisiert mit dem Abbuchungsauftrag gegenüber der Bank die Einlösung von 
Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempfängers. Die Autorisierung umfasst die 
Belastung des Kontos des Kunden mit Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempfän-
gers und die Ausführung von Zahlungen durch Übermittlung der abgebuchten Lastschriftbeträ-
ge an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers. Der Abbuchungsauftrag ist schrift-
lich oder in der mit der Bank vereinbarten Art und Weise unmittelbar der Bank zu erteilen. Der 
Abbuchungsauftrag muss folgende Angaben (Autorisierungsdaten) enthalten:
•	 Name des Zahlungsempfängers,
•	 Name des Kunden,
•	 Bezeichnung der Bank des Kunden 
	 und
•	 seine Kundenkennung (siehe Nummer B.2.1.2).
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann der Abbuchungsauftrag zusätzliche Angaben ent-
halten.

2.2.2	 Widerruf des Abbuchungsauftrags
Der Abbuchungsauftrag kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber seiner Bank widerrufen 
werden. Der Widerruf wird am auf den Eingang folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ wirksam. Der Widerruf sollte möglichst schriftlich erfolgen.

2.2.3	 Zurückweisung einzelner Lastschriften
(1) Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus bestimmten 
Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempfängers nicht zu bewirken. Diese Weisung 
muss der Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstages gemäß „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ vor dem Tag der Vorlage der bestimmten Abbuchungsauftragslastschrift bei der Bank 
zugehen. Diese Weisung sollte möglichst schriftlich erfolgen und zusätzlich auch gegenüber 
dem Zahlungsempfänger erklärt werden.

(2) Am Tag der Vorlage der Abbuchungsauftragslastschrift bei der Bank kann diese nur noch 
zurückgewiesen werden, wenn Kunde und Bank dies vereinbart haben. Die Vereinbarung wird 
wirksam, wenn es der Bank gelingt, den Lastschriftbetrag endgültig zurückzuerlangen. Für 
die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(3) Nach dem Tag der Vorlage der Abbuchungsauftragslastschrift bei der Bank kann der Kunde 
diese nicht mehr zurückweisen.

2.3	 Einzug der Abbuchungsauftragslastschrift durch den Zahlungsempfänger
Der Zahlungsempfänger übermittelt die Abbuchungsauftragslastschrift unter Einschaltung 
seines Zahlungsdienstleisters an die Bank des Kunden als Zahlstelle. Der jeweilige Lastschrift-
betrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.

2.4	 Zahlungsvorgang aufgrund der Abbuchungsauftragslastschrift
2.4.1	 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
(1) Eingehende Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempfängers werden am Tag 
der Vorlage mit dem vom Zahlungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des 
Kunden belastet. Fällt dieser Tag nicht auf einen im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausge-
wiesenen Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am nächsten Geschäftstag.
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2.6.3	 Schadensersatz
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Zahlung oder bei einer 
nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von 
den Nummern B.2.6.1 und B.2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank 
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer 
von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden, zu vertreten. Hat 
der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und 
Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese Haftungsgrenze gilt nicht
•	 für nicht autorisierte Zahlungen,
•	 bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
•	 für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat,
	 und
•	 für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.6.4	 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht 
erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten autorisierten 
Zahlungen oder nicht autorisierten Zahlungen

Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer B.2.6.2 und Schadensersatzansprü-
chen in Nummer B.2.6.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, neben etwaigen Ansprü-
chen aus Auftragsrecht nach § 667 BGB und aus ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 
ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
•	 Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlun-

gen oder nicht autorisierten Zahlungen kann der Kunde, der kein Verbraucher ist, von der 
Bank den Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Ver-
halten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen 
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

•	 Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Lastschriftbetrag zuzüg-
lich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich 
hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 
12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen 
hat.

2.6.5	 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern B.2.6.2 bis B.2.6.4 ist ausgeschlossen,
•	 wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig und 

ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist 
	 oder
•	 soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungs-empfänger angegebenen 

fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. In diesem Fall 
kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung 
berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern B.2.6.1 bis B.2.6.4 und Einwendungen des 
Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund 
nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 
13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausge-
führten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den 
Kunden über die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet 
hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadenser-
satzansprüche nach Nummer B.2.6.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden 
Umstände
•	 auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank kei-

nen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten 
vermieden werden können,

	 oder
•	 von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

C.	 Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels SEPA-Basis-Lastschrift über sein 
Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen.

1	 Allgemein
1.1	 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang zulasten des 
Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungsemp-
fänger angegeben wird.

1.2	 Entgelte
1.2.1	 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt 
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Ände-

rungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, 
wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungs-wirkung wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese Geschäftsbeziehung 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und 
kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot beson-
ders hinweisen.

1.2.2	 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Für Entgelte und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine Verbraucher sind, sind 
die Regelungen in Nummer 12 Absätze 1 bis 6 AGB-Banken maßgeblich.

1.3	 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu beachten.

1.4	 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wen-
den.

2	 SEPA-Basis-Lastschrift
2.1	 Allgemein
2.1.1	 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basis-Lastschriftverfahrens
Mit dem SEPA-Basis-Lastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank an den Zahlungsemp-
fänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums 
(„Single Euro Payments Area“, SEPA) bewirken. Zu SEPA gehören die in der Anlage genannten 
Staaten und Gebiete.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basis-Lastschriften muss
•	 der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-Basis-Lastschriftver-

fahren nutzen
	 und
•	 der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das SEPA-Lastschriftmandat 

erteilen.
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er über seinen Zah-
lungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basis-Lastschrift binnen 
einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von 
der Bank die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages verlangen.

2.1.2	 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN5 und den BIC6 der Bank als seine 
Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt 
ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift ausschließlich auf der Grundlage der ihr 
übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen füh-
ren die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungs-
empfänger als dessen Kundenkennung angegebenen IBAN und BIC des Zahlungsempfängers 
aus.

2.1.3	 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Basis-Lastschriften können die Lastschriftdaten über das Nachrichtenübermittlungs-
system der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in 
Belgien und Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz oder in den USA von 
dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers an die Bank weitergeleitet werden.

2.2	 SEPA-Lastschriftmandat
2.2.1	 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats  

(SEPA Direct DebitMandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Lastschriftmandat. Damit autorisiert er 
gegenüber seiner Bank die Einlösung von SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfängers. 
Das Mandat ist schriftlich oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen.
In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die folgenden Erklärungen des Kunden enthalten 
sein:
•	 Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des Kunden mittels SEPA-

Basis-Lastschrift einzuziehen, 
	 und
•	 Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen SEPA-Basis-

Lastschriften einzulösen.
Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Angaben (Autorisierungsdaten) enthalten:
•	 Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
•	 eine Gläubiger-Identifikationsnummer,
•	 Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkehrender Zahlungen,
•	 Name des Kunden,
•	 Bezeichnung der Bank des Kunden und
•	 seine Kundenkennung (siehe Nummer C.2.1.2).
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusätzliche Angaben ent-
halten.

5	 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
6	 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).
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Etwaige Zahlungsansprüche des Zahlungsempfängers gegen den Kunden bleiben hiervon 
unberührt.

(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald der jeweilige Betrag der 
Lastschriftbelastungsbuchung durch eine Genehmigung des Kunden unmittelbar gegenüber 
der Bank autorisiert worden ist.

(3) Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten 
autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer C.2.6.2.

2.6	 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
2.6.1	 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen den Kunden kei-
nen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von 
seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt sie das 
Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte 
Zahlung befunden hätte.

2.6.2	 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung von autorisierten 
Zahlungen

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Zahlung 
kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Lastschriftbe-
trages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag 
dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich 
ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. 

(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung 
derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht 
erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie 
das Konto des Kunden belastet hat.

(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers nach Ablauf der Ausführungsfrist gemäß Nummer C.2.4.4 eingegan-
gen ist (Verspätung), sind die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem 
Kunden durch die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach Nummer C.2.6.3, 
bei Kunden, die keine Verbraucher sind, nach Nummer C.2.6.4.

(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen 
des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das Ergebnis unter-
richten.

2.6.3	 Schadensersatz
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Zahlung oder bei einer 
nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von 
den Nummern C.2.6.1 und 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank 
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer 
von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat 
der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und 
Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungs-
grenze gilt nicht
•	 für nicht autorisierte Zahlungen,
•	 bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
•	 für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, 
	 und
•	 für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.6.4	 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht 
erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zah-
lungen oder bei nicht autorisierten Zahlungen

Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer C.2.6.2 und Schadensersatzansprü-
chen in Nummer C.2.6.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, neben etwaigen Ansprü-
chen aus Auftragsrecht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. 
BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
•	 Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlun-

gen oder nicht autorisierten Zahlungen kann der Kunde, der kein Verbraucher ist, von der 
Bank den Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Ver-
halten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen 
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

•	 Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Lastschriftbetrag zuzüg-
lich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich 
hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 
12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen 
hat.

2.6.5	 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern C.2.6.2. bis C.2.6.4 ist ausgeschlossen,
•	 wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig und 

ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist
	 oder
•	 soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungs-empfänger angegebenen 

2.2.2	 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats
Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber seiner Bank wider-
rufen werden. Der Widerruf wird ab dem auf den Eingang des Widerrufs folgenden Geschäfts-
tag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ wirksam. Der Widerruf sollte möglichst schriftlich 
erfolgen und zusätzlich auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden.

2.2.3	 Zurückweisung einzelner Lastschriften
Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus bestimmten SEPA-
Basis-Lastschriften des Zahlungsempfängers nicht zu bewirken. Diese Weisung muss der Bank 
bis spätestens zum Ende des Geschäftstages gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ vor 
dem im Datensatz der Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese Weisung sollte 
möglichst schriftlich erfolgen und zusätzlich auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt 
werden.

2.3	 Einzug der SEPA-Basis-Lastschrift auf Grundlage  
des SEPA-Lastschriftmandats durch den Zahlungsempfänger

(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim Zahlungsempfänger. Die-
ser übernimmt die Autorisierungsdaten und etwaige zusätzliche Angaben in den Datensatz zur 
Einziehung von SEPA-Basis-Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungs-
empfänger angegeben.
(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur Einziehung der SEPA-
Basis-Lastschrift unter Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. 
Dieser Datensatz verkörpert auch die im SEPA-Lastschriftmandat enthaltene Weisung des Kun-
den an die Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Basis-Lastschrift (siehe Nummer C.2.2.1 
Satz 2 und Satz 4). Für den Zugang dieser Weisung verzichtet die Bank auf die für die Erteilung 
des Mandats vereinbarte Form (siehe Nummer C.2.2.1 Satz 3).

2.4	 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift
2.4.1	 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
(1) Eingehende SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfängers werden am im Datensatz 
angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zahlungsempfänger angegebenen Lastschriftbe-
trag dem Konto des Kunden belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am 
nächsten Geschäftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten Geschäftstag gemäß 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht, wenn
•	 der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemäß Nummer C.2.2.2 zugegangen 

ist,
•	 der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden gemäß Nummer C.2.2.3 zugegan-

gen ist,
•	 der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Guthaben auf seinem 

Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt; Teileinlösungen nimmt die Bank nicht 
vor,

•	 die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen keinem Konto des 
Kunden bei der Bank zuzuordnen ist

	 oder
•	 die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschriftdatensatz

–	 eine Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die Bank erkennbar fehlerhaft ist,
–	 eine Mandatsreferenz fehlt,
–	 ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
–	 kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2	 Einlösung von SEPA-Basis-Lastschriften
SEPA-Basis-Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem Konto des Kun-
den nicht spätestens gemäß Nummer C.2.4.1 Absatz 2 rückgängig gemacht wird.

2.4.3	 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belas-
tungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung (siehe Nummer 
C.2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung einer SEPA-Basis-Lastschrift (siehe Num-
mer C.2.4.2) wird die Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Nummer 
C.2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen ver-
einbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die Mög-
lichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ablehnung 
geführt haben, berichtigt werden können. Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ableh-
nung berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

2.4.4	 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des Kunden aufgrund 
der SEPA-Basis-Lastschrift des Zahlungsempfängers belastete Lastschriftbetrag spätestens 
innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angegebenen Fälligkeitstag. 
Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der 
Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauffolgenden Geschäftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf dem für Kontoin-
formationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Häufigkeit.

2.5	 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zahlung
(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basis-Lastschrift binnen 
einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der 
Bank ohne Angabe von Gründen die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages verlangen.
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fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. In diesem Fall 
kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung 
berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern C.2.6.1 bis 2.6.4 und Einwendungen des Kun-
den gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund 
nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 
13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausge-
führten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den 
Kunden über die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet 
hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadenser-
satzansprüche nach Nummer C.2.6.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden 
Umstände
•	 auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank kei-

nen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten 
vermieden werden können, 

	 oder
•	 von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

Anlage: Liste der zu SEPA gehörenden Staaten und Gebiete

1. Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
1.1 Mitgliedstaaten der Europäischen Union
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes König-
reich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern.

1.2 Weitere Staaten
Island, Liechtenstein und Norwegen.

2. Sonstige Staaten und Gebiete
Mayotte, Monaco, Schweiz sowie Saint-Pierre und Miquelon.

1.	 Verwendung zugelassener Scheckvordrucke, Aushändigung  
gegen Empfangsbescheinigung

(1) Für die Ausstellung von Schecks sind nur die vom bezogenen Institut zugelassenen Scheck-
vordrucke zu verwenden; anderenfalls besteht keine Einlösungspflicht. Überbringerschecks 
dürfen nur auf Vordrucken für Überbringerschecks, Orderschecks nur auf Vordrucken für Order-
schecks ausgestellt werden. Verwendet der Kunde eigene Scheckvordrucke, gelten ebenfalls 
diese Bedingungen.

(2) Scheckvordrucke werden gegen Empfangsbescheinigung ausgehändigt. Der Empfänger von 
Scheckvordrucken hat diese bei Empfang auf Vollständigkeit zu prüfen.

2.	 Sorgfaltspflichten bei Verwahrung und Verwendung von Scheckvordrucken  
und Schecks

(1) Scheckvordrucke und ausgefüllte Schecks sind mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren. Das 
Abhandenkommen von Scheckvordrucken und Schecks ist der Bank, möglichst der kontofüh-
renden Stelle, unverzüglich mitzuteilen.

(2) Die Scheckvordrucke sind deutlich lesbar auszufüllen sowie sorgfältig zu behandeln (z.B. 
nicht knicken, lochen, beschmutzen). Änderungen und Streichungen des vorgedruckten Textes 
dürfen nicht vorgenommen werden. Der Scheckbetrag ist in Ziffern und in Buchstaben unter 
Angabe der Währung so einzusetzen, dass nichts hinzugeschrieben werden kann. Hat sich 
der Kunde beim Ausstellen eines Schecks verschrieben oder ist der Scheck auf andere Weise 
unbrauchbar geworden, so ist er zu vernichten.

3.	 Haftungsverteilung
(1) Die Bank haftet für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem Scheckvertrag. Hat der 
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten, insbesondere durch eine Verletzung seiner Sorgfalts-
pflichten, zur Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen 
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Löst die Bank Schecks ein, die dem Kunden nach der Ausstellung abhanden gekommen 
sind, so kann sie das Konto des Kunden nur belasten, wenn sie bei der Einlösung nicht grob 
fahrlässig gehandelt hat.

4.	 Einlösung trotz mangelndem Guthaben
Die Bank ist berechtigt, Schecks auch bei mangelndem Guthaben oder über einen zuvor für 
das Konto eingeräumten Kredit hinaus einzulösen. Die Buchung solcher Verfügungen auf dem 
Konto führt zu einer geduldeten Kontoüberziehung. Die Bank ist berechtigt, in diesem Fall den 
höheren Zinssatz für geduldete Kontoüberziehungen zu verlangen.

5.	 Beachtung von Schecksperren
Der Widerruf eines ausgestellten Schecks kann nur beachtet werden, wenn er der kontoführen-
den Stelle so rechtzeitig zugeht, dass seine Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemä-
ßen Geschäftsablaufs möglich ist. Nach Ablauf der Vorlegungsfrist hat das bezogene Institut 
eine Schecksperre nur für sechs Monate, gerechnet vom Eingang desWiderrufs, zu beachten; 
später vorgelegte Schecks kann das bezogene Institut einlösen, sofern der Aussteller die Sperre 
nicht schriftlich um weitere sechsMonate verlängert.

6.	 Behandlung von Fremdwährungsschecks
Die Bestimmung des Umrechnungskurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“.

7.	 Zusätzliche Regelungen für Orderschecks
Der Aussteller von Orderschecks steht allen Kreditinstituten, die am Einzug der von ihm bege-
benen Orderschecks beteiligt sind, für deren Bezahlung ein. Jedes dieser Kreditinstitute kann 
gegen Vorlage der innerhalb der Vorlegungsfrist vorgelegten und nicht bezahlten Schecks 
Zahlung vom Aussteller verlangen. Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für nach 
Beendigung des Scheckvertrages ausgestellte Orderschecks.

Sonderbedingungen  
für den Scheckverkehr

Fassung Oktober 2009
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Sonderbedingungen  
für die PSD BankCard

A. 	 Garantierte Zahlungsformen

I.	 Geltungsbereich

Der Karteninhaber kann die Karte, soweit diese entsprechend ausgestattet ist, für folgende 
Zahlungsdienste nutzen:
	
1. 	 In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN)  

in deutschen Debitkartensystemen:
a) 	Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen des deutschen Geldautomaten-

systems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind.
b) 	Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen, an automatisierten Kassen im 

Rahmen des deutschen electronic cash-Systems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet 
sind.

c) 	Zum Aufladen der GeldKarte an Ladeterminals, die mit dem GeldKarte-Logo gekennzeich-
net sind.

d) 	Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunknutzer bei einem Mobil-
funkanbieter unterhält, an einem Geldautomaten, sofern der Geldautomatenbetreiber diese 
Funktion anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt.

2. 	 In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN)  
in fremden Debitkartensystemen:

a) 	Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen eines fremden Geldautomaten-
systems, soweit die Karte entsprechend ausgestattet ist.

b) 	Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen im 
Rahmen eines fremden Systems, soweit die Karte entsprechend ausgestattet ist. In einigen 
Ländern kann je nach System anstelle der PIN die Unterschrift gefordert werden.

c) 	Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunknutzer bei einem Mobil-
funkanbieter unterhält, an dem Geldautomaten eines fremden Systems, sofern der Geld-
automatenbetreiber diese Funktion anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem System 
teilnimmt. 

Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem für das fremde 
System geltenden Akzeptanzlogo.

3. 	 Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl (PIN):
a) 	Als GeldKarte zum bargeldlosen Bezahlen an automatisierten Kassen des Handels- und 

Dienstleistungsbereiches im Inland, die mit dem GeldKarte-Logo gekennzeichnet sind 
(GeldKarte-Terminals).

b)	 Außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und ohne, dass mit der Funktion eine 
Garantie der Bank verbunden ist, als Speichermedium für Zusatzanwendungen
•	 der Bank nach Maßgabe des mit der Bank abgeschlossenen Vertrages (bankgenerierte 

Zusatzanwendung) oder
•	 eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach Maßgabe des vom Karteninhaber 

mit diesem abgeschlossenen Vertrages (unternehmensgenerierte Zusatzanwendung).

II. 	 Allgemeine Regeln

1.	 Karteninhaber und Vollmacht
Die Karte gilt für das auf ihr angegebene Konto sowie ggf. für zusätzlich vereinbarte Konten, 
auf die der Karteninhaber Zugriff hat. Sie kann nur auf den Namen des Kontoinhabers oder 
einer Person ausgestellt werden, der der Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt hat. Wenn der 
Kontoinhaber die Kontovollmacht widerruft, ist er dafür verantwortlich, dass die an den Bevoll-
mächtigten ausgegebene Karte an die Bank zurückgegeben wird. Die Bank wird die Karte nach 
Widerruf der Vollmacht für die Nutzung an Geldautomaten und automatisierten Kassen sowie 
für die Aufladung der GeldKarte elektronisch sperren. Eine Sperrung einer unternehmensge-
nerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die 
Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur dann möglich, wenn das 
Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung 
einer bankgenerierten Zusatzanwendung der Bank kommt nur gegenüber der Bank in Betracht 
und richtet sich nach dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag. Solange die Rückgabe der 
Karte nicht erfolgt ist, besteht die Möglichkeit, dass sie weiterhin zum Verbrauch der noch in 
der GeldKarte gespeicherten Beträge verwendet wird. Auch eine Nutzung der auf der Karte 
gespeicherten Zusatzanwendungen ist weiterhin möglich.

2.	 Finanzielle Nutzungsgrenze
Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner Karte nur im Rahmen des jeweiligen Kontogut
habens oder eines vorher für das jeweilige Konto eingeräumten Kredits vornehmen. Auch wenn 
der Karteninhaber diese Nutzungsgrenze bei seinen Verfügungen nicht einhält, ist die Bank 
berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der Karte entstehen. 
Die Buchung solcher Verfügungen auf dem Konto führt zu einer geduldeten Kontoüberziehung. 

3.	 Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen
Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro lauten, wird das Konto 
gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des Kurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt 

sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung 
genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des 
Kunden wirksam.

4.	 Rückgabe der PSD BankCard
Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die Karte ist nur für den auf 
der Karte angegebenen Zeitraum gültig. 
Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit der Karte ist die 
Bank berechtigt, die alte Karte zurückzuverlangen. Endet die Berechtigung, die Karte zu nut-
zen, vorher (z. B. durch Kündigung der Kontoverbindung oder des Kartenvertrages), so hat der 
Karteninhaber die Karte unverzüglich an die Bank zurückzugeben. Ein zum Zeitpunkt der Rück-
gabe noch in der GeldKarte gespeicherter Betrag wird dem Karteninhaber erstattet. Auf der 
Karte befindliche unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen hat der Karteninhaber bei dem 
Unternehmen, das die Zusatzanwendung auf die Karte aufgebracht hat, unverzüglich entfer-
nen zu lassen. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung 
richtet sich nach dem Vertragsverhältnis zwischen dem Karteninhaber und der Bank.

5.	 Sperre und Einziehung der PSD BankCard 
(1) Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z. B. an Geldautomaten) ver-
anlassen, 
•	 wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, 
•	 wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies rechtfertigen 
	 oder
•	 wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung der Karte besteht.
Die Bank wird den Kontoinhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, 
spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre über die Sperre unterrichten. Die Bank wird die 
Karte entsperren oder diese durch eine neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre 
nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber unverzüglich.

(2) Zum Zeitpunkt der Einziehung noch in der GeldKarte gespeicherte Beträge werden dem 
Karteninhaber erstattet. 

(3) Befindet sich auf der Karte ein TAN-Generator für das OnlineBanking oder eine Signatur-
funktion, so hat die Sperre der Karte auch eine Sperrung der Funktion für das OnlineBanking 
zur Folge.

(4) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine Zusatzanwendung gespeichert, 
so hat der Einzug der Karte zur Folge, dass er die Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann. 
Zum Zeitpunkt der Einziehung in der Karte gespeicherte unternehmensgenerierte Zusatzan-
wendungen kann der Karteninhaber vom kartenausgebenden Institut herausverlangen, nach-
dem dieses die Karte von der Stelle, die die Karte eingezogen hat, zur Verfügung gestellt 
bekommen hat. Die Bank ist berechtigt, das Herausgabeverlangen in Bezug auf die unterneh-
mensgenerierten Zusatzanwendungen dadurch zu erfüllen, dass sie dem Karteninhaber die um 
die Zahlungsverkehrsfunktionen bereinigte Karte aushändigt. Die Möglichkeit zur weiteren 
Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach den für jene Zusatzanwen-
dung geltenden Regeln.

6. 	 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
6.1 	 Unterschrift
Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Karteninhaber die Karte nach Erhalt 
unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unterschreiben.

6.2 	 Sorgfältige Aufbewahrung der PSD BankCard
Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie abhanden-
kommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im 
Kraftfahrzeug aufbewahrt werden, da sie (z. B. im Rahmen des girocard-Systems) missbräuch-
lich eingesetzt werden kann. Darüber hinaus kann jeder, der im Besitz der Karte ist, den in der 
GeldKarte gespeicherten Betrag verbrauchen.

6.3 	 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von der per-
sönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN darf insbesondere nicht auf der Karte vermerkt 
oder in anderer Weise zusammen mit dieser aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die 
PIN kennt und in den Besitz der Karte kommt, hat die Möglichkeit, zu Lasten des auf der Karte 
angegebenen Kontos sowie ggf. zu Lasten zusätzlich definierter Konten, auf die der Kartenin-
haber Zugriff hat, Verfügungen zu tätigen (z. B. Geld an Geldautomaten abzuheben).

6.4 	 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, die missbräuchliche Ver-
wendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN fest, so ist die Bank, 
und zwar möglichst die kontoführende Stelle, unverzüglich zu benachrichtigen (Sperranzeige). 
Die Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannah-
medienst (Telefon: 0 18 05/021 021; 0,14 €/Min. bei Anruf aus dem Festnetz der Deutschen 
Telekom. Bei Anruf aus einem Mobilfunknetz können höhere Kosten entstehen.) abgeben. 
In diesem Fall ist eine Kartensperre nur möglich, wenn der Name der Bank – möglichst mit 
Bankleitzahl – und die Kontonummer angegeben werden. Der Zentrale Sperrannahmedienst 
sperrt alle für das betreffende Konto ausgegebenen Karten sowie ggf. den Zugriff auf zusätz-
lich definierte Konten, auf die der Karteninhaber mit seiner Karte Zugriff hat, für die weitere 
Nutzung an Geldautomaten und automatisierten Kassen. Zur Beschränkung der Sperre auf 
die abhandengekommene Karte muss sich der Karteninhaber mit seiner Bank, möglichst mit 
der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder 
Missbrauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.

(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt in den Besitz 
seiner Karte gelangt ist, eine missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autori-
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sierte Nutzung von Karte oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige 
abgeben.

(3) Befindet sich auf der Karte für das OnlineBanking ein TAN-Generator oder eine Signa-
turfunktion, so hat die Sperre der Karte auch eine Sperrung des OnlineBanking-Zugangs zur 
Folge.

(4) Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber 
dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespeichert 
hat und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner 
Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung kommt 
nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank abgeschlossenen 
Vertrag. 

(5) Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu unterrichten.

7. 	 Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber 
Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Aus-
führung der Kartenzahlung. Soweit dafür zusätzlich eine PIN oder die Unterschrift erforderlich 
ist, wird die Zustimmung erst mit deren Einsatz erteilt. Nach Erteilung der Zustimmung kann 
der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht mehr widerrufen.

8. 	 Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn
•	 sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN legitimiert hat,
•	 der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen oder die finanzielle Nutzungsgrenze 

nicht eingehalten ist 
	 oder
•	 die Karte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte eingesetzt wird, unter-
richtet.

9. 	 Ausführungsfrist
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach Zugang des Zahlungs-
auftrages bei der Bank ist diese verpflichtet sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag 
spätestens an dem im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zeitpunkt beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

10. 	 Entgelte 
(1) Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte und Auslagen ergeben 
sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank.

(2) Änderungen der Entgelte werden dem Kontoinhaber spätestens zwei Monate vor dem Zeit-
punkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kontoinhaber mit der Bank im 
Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. 
das OnlineBanking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die 
Zustimmung des Kontoinhabers gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Geneh-
migungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

(3) Werden dem Kontoinhaber Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese Geschäfts-
beziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch 
fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Ange-
bot besonders hinweisen.

(4) Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kontoinhabern, die nicht Verbraucher 
sind, bleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Abs. 1 bis 6 AGB-Banken.

11.	 Information des Kontoinhabers über den Kartenzahlungsvorgang 
Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über die mit der Karte 
getätigten Zahlungsvorgänge auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Kon-
toinhabern, die nicht Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der 
Unterrichtung gesondert vereinbart werden. Über die mit der GeldKarte getätigten einzelnen 
Bezahlvorgänge und den Zahlungsempfänger unterrichtet die Bank den Kontoinhaber nicht. 
Die mit der GeldKarte getätigten Bezahlvorgänge kann der Karteninhaber mit Hilfe eines Chip-
kartenlesers nachvollziehen.

12. 	 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers 
12.1 	 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung z. B. in Form der 
•	 Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten
•	 Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsunter-

nehmen
•	 Aufladung der GeldKarte 
•	 Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos
hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. 
Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den Betrag unverzüglich und ungekürzt zu erstat-
ten. Wurde der Betrag dem Konto des Karteninhabers belastet, bringt die Bank dieses wieder 
auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. 

12.2 	 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisier-
ten Kartenverfügung 

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenver-
fügung z. B. in Form der 

•	 Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten
•	 Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsunter-

nehmen
•	 Aufladung der GeldKarte
•	 Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos
kann der Kontoinhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Verfü-
gungsbetrages insoweit verlangen, als die Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. 
Wurde der Betrag dem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem 
es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden hätte.

(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung der Entgelte und 
Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehler-
haften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem Konto 
belastet wurden.

(3) Besteht die fehlerhafte Ausführung darin, dass die Kartenverfügung beim Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nummer A.II.9. ein-
geht (Verspätung), sind die Ansprüche des Kontoinhabers nach den Absätzen 1 und 2 aus-
geschlossen. Ist dem Kunden durch die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank 
nach Nummer A.II.12.3. 

(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank die 
Kartenverfügung auf Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis 
unterrichten.

12.3 	 Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer nicht erfolgten oder feh-
lerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung kann der Kontoinhaber von der Bank 
einen Schaden, der nicht bereits von Nummer A.II.12.1 oder 12.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. 
Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei 
ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden 
zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle 
liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um 
einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands 
und des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) (Drittstaat) oder in der Währung eines Staa-
tes außerhalb des EWR (Drittstaatenwährungszahlung), beschränkt sich die Haftung der Bank 
für das Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die 
sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein 
schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Karteninhaber den Schaden 
zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500 Euro je Kartenverfügung 
begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht 
•	 für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
•	 bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
•	 für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat
	 und
•	 für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Karteninhaber Verbrau-

cher ist.

12.4 	 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
(1) Ansprüche gegen die Bank nach Nummern A.II.12.1 bis 12.3 sind ausgeschlossen, wenn 
der Kontoinhaber die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit der 
Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte 
oder fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn 
die Bank den Kontoinhaber über die aus der Kartenverfügung resultierende Belastungsbu-
chung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines 
Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der 
Tag der Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer A.II.12.3 kann der Kon-
toinhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an 
der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 

(2) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlossen, wenn die einen 
Anspruch begründenden Umstände
•	 auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank kei-

nen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht 
hätten vermieden werden können 

	 oder
•	 von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

13. 	 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen
13.1 	 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige
(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN oder werden sie ihm gestohlen und kommt 
es dadurch zu einer nicht autorisierten Kartenverfügung z. B. in Form der 
•	 Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten
•	 Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsunter-

nehmen
•	 Aufladung der GeldKarte
•	 Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos
haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht wer-
den in Höhe von maximal 150 Euro.

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Kartenverfügung, ohne dass ein 
Verlust oder Diebstahl der Karte oder PIN vorliegt, haftet der Kontoinhaber für die hierdurch 
entstandenen Schäden bis zu einem Betrag von maximal 150 Euro, wenn der Karteninhaber 
seine Pflicht zur sicheren Aufbewahrung von Karte oder PIN fahrlässig verletzt hat. 
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(3) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher , trägt der Kontoinhaber 
den aufgrund einer nicht autorisierten Kartenverfügung entstehenden Schaden nach Abs. 1 
und 2 auch über einen Betrag von maximal 150 Euro hinaus, wenn der Karteninhaber die ihm 
nach diesen Bedingungen obliegenden Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine 
Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die Bank für den 
entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenen Mitverschuldens. 

(4) Die Bank verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kunden in Höhe von maximal 
150 Euro gemäß vorstehender Absätze (1) und (2) und übernimmt alle Schäden, die durch nicht 
autorisierte Kartenverfügungen bis zum Eingang der Sperranzeige entstanden sind, wenn der 
Karteninhaber seine ihm gemäß Abschnitt A.II. Ziffer 6 obliegenden Sorgfalts- und Mitwir-
kungspflichten nicht grob fahrlässig verletzt hat. 

(5) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absätzen 1 bis 3 verpflichtet, 
wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Mög-
lichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch 
eingetreten ist.

(6) Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Verfügung und hat der Kar-
teninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch ent-
standenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbe-
sondere dann vorliegen, wenn
•	 er den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der Bank oder dem Zentralen 

Sperrannahmedienst schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat,
•	 die persönliche Geheimzahl auf der Karte vermerkt oder zusammen mit der Karte verwahrt 

war (z. B. im Originalbrief, in dem sie dem Karteninhaber mitgeteilt wurde),
•	 die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt und der Missbrauch dadurch 

verursacht wurde.
Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt, 
verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den für die Karte geltenden Verfügungs
rahmen.

13.2 	 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige 
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder Diebstahl der Karte, 
die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder 
PIN angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle danach durch Verfügungen z. B. in Form der 
•	 Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten
•	 Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsunter-

nehmen
•	 Aufladung der GeldKarte
•	 Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos
entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Konto-
inhaber auch die nach der Sperranzeige entstehenden Schäden. 

13.3 	 Haftung des Kontoinhabers für den in der GeldKarte gespeicherten Betrag
Eine Sperrung der GeldKarte für das Bezahlen an automatisierten Kassen ist nicht möglich. Bei 
Verlust, Diebstahl sowie im Falle der missbräuchlichen Verwendung oder einer sonstigen nicht 
autorisierten Nutzung der GeldKarte zum Bezahlen an automatisierten Kassen erstattet die Bank 
den in der GeldKarte gespeicherten Betrag nicht, denn jeder, der im Besitz der Karte ist, kann den 
in der GeldKarte gespeicherten Betrag ohne Einsatz der PIN verbrauchen.

III. 	 Besondere Regeln für einzelne Nutzungsarten

1. 	 Geldautomaten-Service und Einsatz an automatisierten Kassen  
von Handels- und Dienstleistungsunternehmen

1.1 	 Verfügungsrahmen der PSD BankCard 
Verfügungen an Geldautomaten, automatisierten Kassen und die Aufladung der GeldKarte 
sind für den Karteninhaber nur im Rahmen des für die Karte geltenden Verfügungsrahmens 
möglich. Bei jeder Nutzung der Karte an Geldautomaten und automatisierten Kassen wird 
geprüft, ob der Verfügungsrahmen der Karte durch vorangegangene Verfügungen bereits 
ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit denen der Verfügungsrahmen der Karte überschritten 
würde, werden unabhängig vom aktuellen Kontostand und einem etwa vorher zum Konto 
eingeräumten Kredit abgewiesen. Der Karteninhaber darf den Verfügungsrahmen der Karte 
nur im Rahmen des Kontoguthabens oder eines vorher für das Konto eingeräumten Kredits in 
Anspruch nehmen. Der Kontoinhaber kann mit der kontoführenden Stelle eine Änderung des 
Verfügungsrahmens der Karte für alle zu seinem Konto ausgegebenen Karten vereinbaren. 
Ein Bevollmächtigter, der eine Karte erhalten hat, kann nur eine Herabsetzung für diese 
Karte vereinbaren.

1.2 	 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, an denen im Zusammen-
hang mit der Verwendung der Karte die PIN eingegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt 
werden, wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. 
Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden 
Stelle, in Verbindung setzen.

1.3 	 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank hat sich gegenüber den Betreibern von Geldautomaten und automatisierten Kassen 
vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die unter Verwendung der an den Karteninhaber 
ausgegebenen Karte verfügt wurde, an die Betreiber zu vergüten. Einwendungen und sonstige 
Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu dem Unternehmen, bei 
dem bargeldlos an einer automatisierten Kasse bezahlt worden ist, sind unmittelbar gegenüber 
diesem Unternehmen geltend zu machen.

2. 	 GeldKarte
2.1 	 Servicebeschreibung
Die mit einem Chip ausgestattete Karte kann auch als GeldKarte eingesetzt werden. Der Kar-
teninhaber kann an GeldKarte-Terminals des Handels- und Dienstleistungsbereiches bargeldlos 
bezahlen.

2.2	 Aufladen und Entladen der GeldKarte
Der Karteninhaber kann seine GeldKarte an den mit dem GeldKarte-Logo gekennzeichneten 
Ladeterminals innerhalb des ihm von seiner Bank eingeräumten Verfügungsrahmens (Abschnitt 
A.III. Nummer 1.1) zu Lasten des auf der Karte angegebenen Kontos bis zu einem Betrag von 
maximal 200 Euro aufladen. Vor dem Aufladevorgang muss er seine persönliche Geheimzahl 
(PIN) eingeben. Der Karteninhaber kann seine GeldKarte auch gegen Bargeld sowie im Zusam-
menwirken mit einer anderen Karte zu Lasten des Kontos, über das die Umsätze mit dieser 
Karte abgerechnet werden, aufladen. Aufgeladene Beträge, über die der Karteninhaber nicht 
mehr mittels GeldKarte verfügen möchte, können nur bei der kartenausgebenden Bank entla-
den werden. Die Entladung von Teilbeträgen ist nicht möglich. Bei einer Funktionsunfähigkeit 
der GeldKarte erstattet die kartenausgebende Bank dem Karteninhaber den nicht verbrauchten 
Betrag. Benutzt der Karteninhaber seine Karte, um seine GeldKarte oder die GeldKarte eines 
anderen aufzuladen, so ist die persönliche Geheimzahl (PIN) am Ladeterminal einzugeben. Die 
Auflademöglichkeit besteht nicht mehr, wenn die PIN dreimal hintereinander falsch eingege-
ben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der 
kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.

2.3 	 Sofortige Kontobelastung des Ladebetrages
Benutzt der Karteninhaber seine Karte, um seine GeldKarte oder die GeldKarte eines anderen 
aufzuladen, so wird der Ladebetrag dem Konto, das auf der Karte angegeben ist, belastet.

2.4 	 Zahlungsvorgang mittels GeldKarte
Beim Bezahlen mit der GeldKarte ist die PIN nicht einzugeben. Bei jedem Bezahlvorgang ver-
mindert sich der in der GeldKarte gespeicherte Betrag um den verfügten Betrag. 

3. 	 Aufladen von Prepaid-Mobilfunk-Konten
3.1 	 Servicebeschreibung
Unter Verwendung seiner Karte und der persönlichen Geheimzahl (PIN) kann der Kartenin-
haber ein Prepaid-Mobilfunk-Konto eines Mobilfunkanbieters, auf dem vorausbezahlte Tele-
fonwerteinheiten verbucht werden, an Geldautomaten innerhalb des ihm von seiner Bank 
eingeräumten Verfügungsrahmens (Abschnitt A.III. Nummer 1.1) zu Lasten des auf der Karte 
angegebenen Kontos aufladen. Voraussetzung ist, dass der vom Karteninhaber gewählte Geld-
automat über eine entsprechende Ladefunktion verfügt und der Mobilfunkanbieter, der das 
Prepaid-Mobilfunk-Konto führt, das aufgeladen werden soll, an dem System teilnimmt. Zum 
Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos hat der Karteninhaber am Display des Geldautoma-
ten den Menüpunkt zum Aufladen des Prepaid-Mobilfunk-Kontos zu wählen, die Mobilfunk-
Telefonnummer („Handy-Nummer“) einzugeben und einen angezeigten Aufladebetrag zu 
wählen. Nach Autorisierung der Ladetransaktionen durch die Bank des Karteninhabers wird 
das Prepaid-Mobilfunk-Konto beim Mobilfunkanbieter aufgeladen. Mit diesem Verfahren kann 
der Karteninhaber sowohl sein eigenes Prepaid-Mobilfunk-Konto als auch das eines Dritten 
aufladen. Wird die Aufladung von der Bank, etwa wegen fehlender Kontodeckung, nicht auto-
risiert, wird am Display ein ablehnender Hinweis angezeigt.

3.2 	 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten nicht mehr eingesetzt werden, wenn die persönliche 
Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in 
diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.

3.3 	 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank ist vertraglich verpflichtet, Ladebeträge für ein Prepaid-Mobilfunk-Konto, die unter 
Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Karte autorisiert worden sind, zu bezah-
len. Die Zahlungspflicht beschränkt sich auf den jeweils autorisierten Betrag. Einwendungen 
und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu dem Mobil-
funkanbieter, der das Prepaid-Mobilfunk-Konto führt, sind unmittelbar gegenüber diesem 
Unternehmen geltend zu machen.

B. 	 Von der Bank angebotene andere Service-Leistungen

Der Karteninhaber kann die Karte, falls diese entsprechend ausgestattet ist, auch für die fol-
genden Dienstleistungen nutzen:

1. 	 Eingabe von Überweisungen an Selbstbedienungsterminals
1.1 	 Serviceumfang
Der Karteninhaber kann unter Verwendung seiner Karte und der persönlichen Geheimzahl an 
Selbstbedienungsterminals seiner Bank Überweisungen innerhalb des Verfügungsrahmens von 
1.000 Euro pro Tag eingeben, soweit zwischen Kontoinhaber und Bank nicht ein anderer Ver-
fügungsrahmen vereinbart worden ist. 

1.2 	 Ausführung der Überweisung
Für die Ausführung der Überweisung gelten die gesondert vereinbarten Sonderbedingungen 
für den Überweisungsverkehr. 

1.3 	 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Für den Umgang mit der Karte gelten ergänzend die Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten in 
Abschnitt A.II.6.2 bis 6.4. 

1.4 	 Fehleingabe der Geheimzahl
Es gelten die Regelungen in Abschnitt A.III.1.2.
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1.5 	 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen 
Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen an Selbstbedienungster-
minals richtet sich nach den Regelungen unter A.II.13. Abweichend von A.II.13.1 Absatz 6 
ist die Haftung des Kontoinhabers auf 1.000 Euro pro Kalendertag und sofern ein anderer 
Verfügungsrahmen gemäß B.1.1 vereinbart wurde auf diesen beschränkt. 

2. 	 SB-Sparverkehr
2.1 	 Serviceumfang
Der Inhaber eines Sparkontos kann unter Verwendung der Karte und der persönlichen Geheim-
zahl an Geldautomaten über Sparkonten, die durch besondere Vereinbarung des Kontoinhabers 
mit der Bank für diese Verwendung freigegeben sind, Verfügungen treffen (SB-Sparverkehr). 
Die Freigabe zum SB-Sparverkehr erfolgt für den Inhaber des Sparkontos. Inwieweit Bevoll-
mächtigte den SB-Sparverkehr nutzen können, richtet sich nach den zwischen der Bank und 
dem Kontoinhaber hierfür getroffenen Vereinbarungen.
Im SB-Sparverkehr sind Auszahlungen vom Sparkonto in bar am Geldautomaten möglich. Für 
Verfügungen vom Sparkonto an Geldautomaten vereinbart die Bank mit dem Kontoinhaber 
einen jeweils für einen bestimmten Zeitraum geltenden Verfügungsrahmen. Abhebungen, mit 
denen der Verfügungsrahmen überschritten würde, werden abgewiesen. Der Verfügungsum-
fang ist bei Auszahlungen im SB-Sparverkehr auf die versprochene Leistung beschränkt. 

2.2 	 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Für den Umgang mit der Karte gelten ergänzend die Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten in 
Abschnitt A.II.6.2 bis 6.4. 

2.3 	 Fehleingabe der Geheimzahl
Es gelten die Regelungen in Abschnitt A.III.1.2.

2.4 	 Erstattungs- und Schadensersatzanspruch des Kontoinhabers 
Es gelten die Regelungen unter A.II.12.

2.5 	 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen 
Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen richtet sich nach den Rege-
lungen unter A.II.13. Abweichend von A.II.13.1 Absatz 6 ist die Haftung des Kontoinhabers auf 
den für den SB-Sparverkehr geltenden Verfügungsrahmen (B.2.1) beschränkt.

2.6 	 Geltung der „Sonderbedingungen für die PSD SparCard“
Ergänzend finden die „Sonderbedingungen für die PSD SparCard“ in dem Umfang Anwen-
dung, der für den SB-Sparverkehr dort festgelegt ist.

C. 	 Zusatzanwendungen

1. 	 Speicherung von Zusatzanwendungen auf der  
PSD BankCard

(1) Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der Karte befindlichen Chip als Speicherme-
dium für eine bankgenerierte Zusatzanwendung (z. B. in Form eines Jugendschutzmerkmals) 
oder als Speichermedium für eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung (z. B. in Form 
eines elektronischen Fahrscheins) zu benutzen.

(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach dem Rechtsver-
hältnis des Karteninhabers zur Bank. Eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung kann 
der Karteninhaber nach Maßgabe des mit dem Unternehmen geschlossenen Vertrages nutzen. 
Es obliegt der Entscheidung des Karteninhabers, ob er seine Karte zur Speicherung unterneh-
mensgenerierter Zusatzanwendungen nutzen möchte. Die Speicherung einer unternehmens-
generierten Zusatzanwendung auf der Karte erfolgt am Terminal des Unternehmens nach 
Absprache zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen. Kreditinstitute nehmen vom 
Inhalt der am Unternehmensterminal kommunizierten Daten keine Kenntnis.

2.	 Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer unternehmensge-
nerierten Zusatzanwendung

Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der Karte lediglich die technische Plattform 
zur Verfügung, die es dem Karteninhaber ermöglicht, in der Karte unternehmensgenerierte 
Zusatzanwendungen zu speichern. Eine Leistung, die das Unternehmen über die unterneh-
mensgenerierte Zusatzanwendung gegenüber dem Karteninhaber erbringt, richtet sich aus-
schließlich nach dem Inhalt des Vertragsverhältnisses zwischen dem Karteninhaber und dem 
Unternehmen.

3. 	 Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatzanwendungen
(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung betreffen, 
hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber dem Unternehmen geltend zu machen, das 
die Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat. Das Unternehmen bearbeitet derartige 
Einwendungen auf Basis der bei ihm gespeicherten Daten. Der Karteninhaber darf die Karte 
zum Zwecke der Reklamationsbearbeitung nicht dem Unternehmen aushändigen.

(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatzanwendung betreffen, hat der 
Karteninhaber ausschließlich gegenüber der Bank geltend zu machen.

4. 	 Keine Angabe der von der Bank an den Kunden  
ausgegebenen PIN bei unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen

Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer unternehmensgenerierten 
Zusatzanwendung auf der Karte wird die von der kartenausgebenden Bank an den Karteninha-
ber ausgegebene PIN nicht eingegeben. Sofern das Unternehmen, das eine unternehmensge-
nerierte Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat, dem Karteninhaber die Möglichkeit 
eröffnet, den Zugriff auf diese Zusatzanwendung mit einem separaten von ihm wählbaren Legi-
timationsmedium abzusichern, so darf der Karteninhaber zur Absicherung der unternehmens-

generierten Zusatzanwendung nicht die PIN verwenden, die ihm von der kartenausgebenden 
Bank für die Nutzung der Zahlungsverkehrsanwendungen zur Verfügung gestellt worden ist.

5. 	 Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen
Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem 
Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespeichert 
hat und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner 
Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung von bankgenerierten Zusatzanwendungen kommt 
nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank geschlossenen 
Vertrag.

D. 	 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wen-
den.
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Sonderbedingungen  
für den Überweisungsverkehr

Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden gelten die folgenden Bedingungen.

1	 Allgemein
1.1	 Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich des Dauerauftrags
Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Überweisung Geldbeträge bargeldlos 
zugunsten eines Zahlungsempfängers an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
zu übermitteln. Der Kunde kann die Bank auch beauftragen, jeweils zu einem bestimmten 
wiederkehrenden Termin einen gleichbleibenden Geldbetrag an das gleiche Konto des Zah-
lungsempfängers zu überweisen (Dauerauftrag). 

1.2	 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde seine Kundenkennung (Kontonummer und Bankleitzahl sei-
ner Bank oder IBAN1 und BIC2 seiner Bank) und die ihm vom Zahlungsempfänger genannte 
Kundenkennung des Zahlungsempfängers (Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN und BIC 
oder andere Kennung des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers) zu verwenden. Die 
für die Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben ergeben sich aus den Nummern 
2.1 und 3.1.

1.3	 Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung
(1) Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag mittels eines von der Bank zuge-
lassenen Vordrucks oder in der mit der Bank anderweitig vereinbarten Art und Weise (z. B. 
per OnlineBanking) mit den erforderlichen Angaben gemäß Nummer 2.1 beziehungsweise 
Nummer 3.1.
Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben zu achten. Unle-
serliche, unvollständige oder fehlerhafte Angaben können zu Verzögerungen und zu Fehllei-
tungen von Überweisungen führen; daraus können Schäden für den Kunden entstehen. Bei 
unleserlichen, unvollständigen oder fehlerhaften Angaben kann die Bank die Ausführung 
ablehnen (siehe auch Nummer 1.7). Hält der Kunde bei der Ausführung der Überweisung 
besondere Eile für nötig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteil-
ten Überweisungen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen, falls das Formular selbst 
keine entsprechende Angabe vorsieht.

(2) Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Unterschrift oder in der anderweitig 
mit der Bank vereinbarten Art und Weise (z. B. PIN/TAN).

(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines einzelnen Überweisungs-
auftrags die maximale Ausführungsfrist für diesen Zahlungsvorgang sowie die in Rechnung zu 
stellenden Entgelte und gegebenenfalls deren Aufschlüsselung mit.

1.4	 Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank
(1) Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht. Der Zugang erfolgt 
durch den Eingang des Auftrags in den dafür vorgesehenen Empfangsvorrichtungen der Bank 
(z. B. mit Abgabe in den Geschäftsräumen oder Eingang auf dem OnlineBanking-Server).

(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags nach Absatz 1 Satz 2 nicht auf 
einen Geschäftstag der Bank gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“, so gilt der Überwei-
sungsauftrag erst am darauffolgenden Geschäftstag als zugegangen.

(3) Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrichtung der Bank oder im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Annahmezeitpunkt ein, so gilt der Überwei-
sungsauftrag im Hinblick auf die Bestimmung der Ausführungsfrist (siehe Nummer 2.2.2) erst 
als am darauffolgenden Geschäftstag zugegangen.

1.5	 Widerruf des Überweisungsauftrags
(1) Nach Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank (siehe Nummer 1.4 Absätze 1 und 2) 
kann der Kunde diesen nicht mehr widerrufen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist ein Widerruf durch 
Erklärung gegenüber der Bank möglich.

(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausführung der Überweisung 
vereinbart (siehe Nummer 2.2.2 Absatz 2), kann der Kunde die Überweisung beziehungsweise 
den Dauerauftrag (siehe Nummer 1.1) bis zum Ende des vor dem vereinbarten Tag liegenden 
Geschäftstags der Bank widerrufen. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“. Nach dem rechtzeitigen Zugang des Widerrufs eines Dauerauftrags 
bei der Bank werden keine weiteren Überweisungen mehr aufgrund des bisherigen Dauerauf-
trags ausgeführt.

(3) Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der Überweisungsauftrag nur 
widerrufen werden, wenn Kunde und Bank dies vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirk-
sam, wenn es der Bank gelingt, die Ausführung zu verhindern oder den Überweisungsbetrag 
zurückzuerlangen. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank 
das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

1.6	 Ausführung des Überweisungsauftrags
(1) Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die zur Ausführung erfor-
derlichen Angaben (siehe die Nummern 2.1 und 3.1) in der vereinbarten Art und Weise (siehe 
Nummer 1.3 Absatz 1) vorliegen, dieser vom Kunden autorisiert ist (siehe Nummer 1.3 Absatz 
2) und ein zur Ausführung der Überweisung ausreichendes Guthaben in der Auftragswährung 
vorhanden oder ein ausreichender Kredit eingeräumt ist (Ausführungsbedingungen).

(2) Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überweisung beteiligten Zahlungsdienst-
leister sind berechtigt, die Überweisung ausschließlich anhand der vom Kunden angegebenen 
Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) auszuführen.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die Ausführung von 
Überweisungen auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Kunden, die keine 
Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert 
vereinbart werden.

1.7	 Ablehnung der Ausführung
(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absatz 1) nicht erfüllt, kann die 
Bank die Ausführung des Überweisungsauftrags ablehnen. Hierüber wird die Bank den Kunden 
unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb der in Nummer 2.2.1 beziehungsweise 3.2 verein-
barten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg 
geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe der Ablehnung sowie die Mög-
lichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können.

(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank erkennbar keinem Zah-
lungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder keinem Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers zuzuordnen, wird die Bank dem Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur 
Verfügung stellen und ihm gegebenenfalls den Überweisungsbetrag wieder herausgeben.

(3) Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung berechnet die Bank das im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

1.8	 Übermittlung der Überweisungsdaten
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Bank die in der Überweisung ent-
haltenen Daten (Überweisungsdaten) unmittelbar oder unter Beteiligung zwischengeschalteter 
Stellen an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers. Der Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers kann dem Zahlungsempfänger die Überweisungsdaten, zu denen auch 
die Kontonummer beziehungsweise Internationale Bankkontonummer (IBAN) des Zahlers 
gehört, ganz oder teilweise zur Verfügung stellen.
Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüberweisungen im Inland können die 
Überweisungsdaten über das Nachrichtenübermittlungssystem Society for Worldwide Inter-
bank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien an den Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers weitergeleitet werden. Aus Gründen der Systemsicherheit speichert 
SWIFT die Überweisungsdaten vorübergehend in seinen Rechenzentren in der Europäischen 
Union, in der Schweiz und in den USA.

1.9	 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft 
ausgeführten Überweisungsauftrags zu unterrichten.

1.10	 Entgelte
1.10.1	 Entgelte für Verbraucher als Kunden für Überweisungen innerhalb Deutsch-

lands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR3) in 
Euro oder in einer anderen EWR-Währung4

Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt 
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Ände-
rungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, 
wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungs-wirkung wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er die Geschäftsbeziehung 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und 
kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot beson-
ders hinweisen.

1.10.2	 Entgelte für sonstige Sachverhalte
Bei Entgelten und deren Änderung 
•	 für Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten5) oder 
•	 für Überweisungen innerhalb Deutschlands oder in andere EWR-Staaten in Währungen 

eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährungen6) und

1	 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer). 
2	 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).

Fassung Oktober 2009

3	 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die 
Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.

4	 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, 
Estnische Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, 
Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.

5	 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: Die EU-Mitglied-
staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 
Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nord
irland, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).

6	 Z. B. US-Dollar.
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•	 für Überweisungen von Kunden, die keine Verbraucher sind,
verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 1 bis 6 AGB-Banken.

1.11	 Wechselkurs
Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Währung als der Kontowährung, 
wird das Konto gleichwohl in der Kontowährung belastet. Die Bestimmung des Wechselkurses 
bei solchen Überweisungen ergibt sich aus der Umrechnungsregelung im „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“.
Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Referenzwechselkurses wird 
unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam. Der Referenzwech-
selkurs wird von der Bank zugänglich gemacht oder stammt aus einer öffentlich zugänglichen 
Quelle.

1.12	 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu beachten.

1.13	 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wen-
den.

2	 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums(EWR7) in Euro oder in anderen EWR-Währungen8

2.1	 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen:
•	 Name des Zahlungsempfängers,
•	 Kontonummer des Zahlungsempfängers sowie Bankleitzahl und Name des Zahlungsdienst-

leisters des Zahlungsempfängers 
	 oder 
	 Internationale Bankkontonummer (IBAN) des Zahlungsempfängers und Bank-Identifizie-

rungs-Code (BIC) des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers,
•	 Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
•	 Betrag,
•	 Name des Kunden,
•	 Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

2.2	 Maximale Ausführungsfrist
2.2.1	 Fristlänge
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag spätestens innerhalb der 
im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleis-
ter des Zahlungsempfängers eingeht.

2.2.2	 Beginn der Ausführungsfrist
(1) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Überweisungsauftrags 
des Kunden bei der Bank (siehe Nummer 1.4).

(2) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der Überweisung an einem 
bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an dem Tag, an dem der 
Kunde der Bank den zur Ausführung erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswährung zur 
Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig 
vereinbarte Termin für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. Fällt der vereinbarte Ter-
min nicht auf einen Geschäftstag der Bank, so beginnt am darauffolgenden Geschäftstag die 
Ausführungsfrist. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“.

(3) Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden abweichenden Währung 
beginnt die Ausführungsfrist erst an dem Tag, an dem der Überweisungsbetrag in der Auf-
tragswährung vorliegt.

2.3	 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
2.3.1	 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe oben Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Bank 
gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, 
dem Kunden den Überweisungsbetrag unverzüglich zu erstatten und, sofern der Betrag einem 
Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem 
es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung befunden hätte.

2.3.2	 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisier-
ten Überweisung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Überweisung 
kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Überweisungs-
betrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der 
Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf 
dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden 
hätte. Soweit vom Überweisungsbetrag von der Bank oder zwischengeschalteten Stellen Ent-
gelte abgezogen worden sein sollten, übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfängers 
unverzüglich den abgezogenen Betrag.

(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte 
und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder 
fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto belastet 
wurden.

(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass die Überweisung beim Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist gemäß Nummer 2.2.1 einge-
gangen ist (Verspätung), sind die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist 
dem Kunden durch die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach Nummer 
2.3.3.; bei Kunden, die keine Verbraucher sind, nach Nummer 2.3.4.

(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen 
des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das Ergebnis unter-
richten.

2.3.3	 Schadensersatz
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Überweisung oder bei 
einer nicht autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht 
bereits von den Nummern 2.3.1 und 2.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn 
die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, 
das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, 
es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die 
der Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung 
eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungs-
grenze gilt nicht
•	 für nicht autorisierte Überweisungen,
•	 bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
•	 für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
•	 für den Zinsschaden, soweit der Kunde Verbraucher ist.

2.3.4	 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht 
erfolgten autorisierten Überweisungen, fehlerhaft ausgeführten autorisierten 
Überweisungen oder bei nicht autorisierten Überweisungen

Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer 2.3.2 und Schadensersatzansprü-
chen in Nummer 2.3.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht erfolgten oder 
fehlerhaft ausgeführten autorisierten Überweisungen oder bei nicht autorisierten Überwei-
sungen neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 des Bürgerlichen Gesetz-
buches (BGB) und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadens-
ersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
•	 Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhal-

ten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsät-
zen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen 
haben.

•	 Für das Verschulden von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank nicht. 
In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und 
Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

•	 Schadensersatzansprüche des Kunden sind der Höhe nach auf den Überweisungsbetrag 
zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit 
es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf 
höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Beschränkungen gelten nicht für 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders 
übernommen hat.

2.3.5	 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern 2.3.2, 2.3.3 und 2.3.4 ist ausgeschlossen,
•	 wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Überweisungsbetrag recht-

zeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist 
oder

•	 soweit die Überweisung in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen fehlerhaf-
ten Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. In diesem Fall kann der 
Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum 
bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung berechnet 
die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 und Einwendungen des Kunden 
gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder aufgrund 
nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spä-
testens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft 
ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn 
die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belas-
tungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 2.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf 
der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist 
verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden 
Umstände
•	 auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank kei-

nen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten 
vermieden werden können oder

•	 von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

7	 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die 
Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.

8	 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, 
Estnische Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, 
Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
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3	 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR9) in Währungen eines Staates  
außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung10) sowie Überweisungen  
in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten11)

3.1	 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben machen:
•	 Name und ggf. Adresse des Zahlungsempfängers,
•	 Internationale Bankkontonummer (IBAN) beziehungsweise Kontonummer des Zahlungs-

empfängers,
•	 Bank-Identifizierungs-Code (BIC); ist der BIC unbekannt, ist bei Überweisungen innerhalb 

Deutschlands die Bankleitzahl und bei Überweisungen in andere Staaten der vollständige 
Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben,

•	 Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
•	 Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
•	 Betrag,
•	 Name des Kunden,
•	 Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.2	 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

3.3	 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
3.3.1	 Haftung der Bank für nicht autorisierte Überweisungen
(1) Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Bank 
gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, 
dem Kunden den Zahlungsbetrag unverzüglich zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto 
des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich 
ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung befunden hätte.

(2) Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Überweisung resultieren, haftet die 
Bank für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entste-
hung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, 
in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

3.3.2	 Haftung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer Überweisung
Bei nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Überweisungen hat der Kun-
de neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter 
Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der folgenden 
Regelungen:
•	 Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten 

zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des 
Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

•	 Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen 
beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der 
ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

•	 Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Haf-
tungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefah-
ren, die die Bank besonders übernommen hat.

3.3.3	 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Ansprüche des Kunden wegen der fehlerhaften Ausführung einer Überweisung nach Num-
mer 3.3.2 bestehen nicht, wenn
•	 die Überweisung in Übereinstimmung mit der vom Kunden fehlerhaft angegebenen Kun-

denkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde, oder
•	 die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Überweisungsbetrag ordnungsgemäß 

beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 3.3.1 und 3.3.2 und Einwendungen des Kunden 
gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder aufgrund 
nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spä-
testens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft 
ausgeführten Überweisung hiervon schriftlich unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, 
wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belas-
tungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Schadensersatzansprüche kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden 
Umstände
•	 auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank kei-

nen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten 
vermieden werden können oder

•	 von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

9	 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die 
Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.

10	Z. B. US-Dollar.
11	Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: Die EU-Mitglied-

staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 
Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nord
irland, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).

Zielland Kurzform Währung Kurzform
Belgien BE Euro EUR
Bulgarien BG Bulgarischer Lew BGN
Dänemark DK Dänische Krone DKK
Estland EE Estnische Krone EEK
Finnland FI Euro EUR
Frankreich FR Euro EUR
Griechenland GR Euro EUR
Großbritannien GB Britisches Pfund GBP
Irland IE Euro EUR
Island IS Isländische Krone ISK
Italien IT Euro EUR
Japan JP Japanischer Yen JPY
Kanada CA Kanadischer Dollar CAD
Kroatien HR Kroatische Kuna HRK
Lettland LV Lettischer Lats LVL
Liechtenstein LI Schweizer Franken CHF
Litauen LT Litauischer Lats LTL
Luxemburg LU Euro EUR
Malta MT Euro EUR
Niederlande NL Euro EUR
Norwegen NO Norwegische Krone NOK
Österreich AT Euro EUR
Polen PL Polnischer Zloty PLN
Portugal PT Euro EUR
Rumänien RO Rumänischer Leu RON
Russische Föderation RU Russischer Rubel RUB
Schweden SE Schwedische Krone SEK
Schweiz CH Schweizer Franken CHF
Slowakei SK Euro EUR
Slowenien SI Euro EUR
Spanien ES Euro EUR
Tschechien CZ Tschechische Krone CZK
Türkei TR Türkische Lira TRY
Ungarn HU Ungarischer Forint HUF
USA US US-Dollar USD
Zypern CY Euro EUR

Anlage: Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung


